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als ſchwere Uunde erklären können. Zu beachten iſt ſchließlich auch noch,
bb nicht der betreffenden Diözeſe Eln ſpezielles und genauer detail
lertes exiſtiert, das die weltlichen Luſtbarkeiten der eſchloſ
enen Zeit Uum egenſtande hat

A  * Eenne aktiſche Bemerkung. Nach obigen Ausführungen
können wir die häufig geſtellte rage „Iſt C8 Elne ſchwere Sünde,
Advent oder der Faſtenzeit 3Um anze gehen?“ nicht ſchlechthin
mit ⁴

V. bean  brten Nichts deſtoweniger iſt C8 für den Cel
ſorger Enne Sache von großer Wichtigkeit daß CEL mit en Mitteln der
vielfach ſo trüben und ſchmutzigen Flut der ergnügungsſucht9
rheite allermeiſten der geſchloſſenen Zeit Nicht als ob die Teil
nahme Luſtbarkei für jeden einzelnen ſofo Elne materia.
STaVIS aber abgeſehen davon daß auf dieſem Gebiete die Grenzen
zwiſchen leve und beſonders u ziehen ſind muß der richtig
ortentterte chriſtliche Sinn der Gläubigen von ſelber das durchaus Unge
hörige und Tadelnswürdige weltlichen Ausgelaſſenheit Zeiten
beſonderer religiöſer ethe empfinden lernen dieſem Sinne auf
die Gläubigen einzuwirken iſt die Pflicht des Seelſorgers Wie dann
aber das Verhalten geiſtlichen Vereinsvorſtände beurteilen iſt
die ihre Vereine der geſchloſſenen Zeit unerlaubte oder doch unpaſſende
Unterhaltungen veranſtalten laſſen edarf keiner Ctteren Bemerkung

Gabriel (Mödling) F  0  m  D
IV itwirkung 3u gemiſchten en Ein reicher proteſtantiſcher

Herr ſucht die Bekanntſchaft mne. Fräuleins üller der feſten Abſicht
dieſelbe heiraten Fräulein üller hat zwar für den proteſtantiſchen
Herrn kein üheraus großes ntereſſe immerhin iſt ſie aber doch bereit
ihn heiraten jedo nuLr vbor dem katholi  n Geiſtlichen und mit
katholi  er Kindererziehung Hievon aber will der proteſtantiſche Herr
durchaus m wiſſen Aus dieſem mſtande ſcheint Aus der geplanten
Verbindung NU werden QrD große Beſtürzung bei der Utter
des raulei üller welcher der reiche Schwiegerſohn ſehr willkommen
war Sie weiß wohl daß ſie den proteſtantiſchen errn von ſeinem
0  0 nicht abbringen kann Deshalb ſucht ſie ihre Tochter beſtim
men auf die Bedingungen des proteſtanti

en Herrn einzugehen Doch
die Tochter Cl dieſes Anſinnen mit Entrüſtung zuru Die Utter
aber verltert den Mut nicht Mit en möglichen Mitteln ſucht ſie die
angebliche Hartnäckigkeit ihrer Tochter brechen Sie re ihr Eln

ſie bekäme keine Partie mehr und mu dann als alte überflüſſige
ante auf dem Hofe ihres Bru ders herumſitzen Die Utter unterläßt
ES auch nicht der Tochter Eln ſolches V  ehen den düſterſten Farben

ſchildern Durch teſe Vorſtellungen eingeſchüchtert gibt die Tochter
ihren Widerſtand auf und eirate den Herrn vor dem proteſtantiſchen
Paſtor mit dem Verſprechen proteſtantiſcher Kindererziehung Als der
katholiſche Pfarrer die näheren mſtände die dieſer Heirat führten
erfährt iſt EL beſonders empört über das Verhalten der Utter und
bringt den Fall bei Konferenz zur Sprache Qbei (Dbauer CL
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beſonders, daß nach den Beſtimmungen des Call 2319 wohl die Tochter⸗
nicht aber die Mutter von kirchlichen Strafen betroffen werde und doch
ſei die Utter die Hauptſchuldige So aber müſſ EL wohl die Tochter
von den Sakramenten au  ießen, die Mutter aber ſei CELU völlig
machtlos, das Kirchenrecht iete ihm ſie durchaus keine andhabe.

Was iſt nun dem Herrn Pfarrer antworten?
In GA;  — 2319 iſt allerdings nuLr die Sprache von ſolchen, E

die Ehe bor dem akatholiſchen Religionsdiener eingehen Demnach
erſã alſo Fräulein üller den dort angedrohten Strafen.

Wenn aber der Pfarrer meint, die Utter gehe nach den
mungen des odex traflos Qus, dann befindet CEL ſich In einem großen
Irrtum. Er überſie nämlich vo  ändig Call. 22015 der agt ½  0  ENn
mehrere einem Delikt mitgewirkt, dann verfallen alle,
die In 6 2209, 88 bis enannt ſind, derſelben Strafe,
auch wenn Im Geſetze NUL Eein einziger enannt iſt Eine Usnahme
findet nuLr Enn das Geſetz aus drücklich anders heſtimmt.“ Nun
heißt C aber In dem erwähnten Call. 2209, „Keine geringere

als den rekutor des Delikts trifft au jene,
einen andern Einem Delikt veranlaſſen bder auf

irgend eine Ene daran teilnehmen, wenn ohne ihre itwir
kung das Delikt nicht egangen worden Gre.“ leſe Beſtimmungen
reffen ſi bei der Mutter des Fräuleins üller Ste hat
10 ihre Tochter 3 dem verhängnisvollen Schritt veranlaßt, und ohnedas Zureden der Mutter ieſelbe niemals Unter dieſen Umſtänden
den proteſtanti

en Herrn geheiratet. Alſo Er die Utter den
ſe

En Kirchenſtrafen wie die Tochter Näherhin verfä  1e Im
hegenſa 3 früher was bei der On wohl beachten iſt
einer doppelten Exkommunikation Zu nächſt zie ſie ſich ie dem Tdi
narius reſervierte Exkommunikation Mitwirkung Ar Ein
gehung einer Ehe vor dem akatholiſchen Religionsdiener Dann Crſã
ſie auch außerdem noch der ebenfalls dem Ordinarius reſervierten Ex
kommunikation Mitwirkung zur inge  ng einer Ehe mit dem
Verſprechen akatholiſcher Kindererziehung.

Doch dies nUL In der Theorie. In der Praxis aber dürfte der
all ſo liegen, daß ſich die Mutter wegen anderweitiger Beſtimmungen
des odex eſe Exkommunikationen ſchließlich doch nicht zuzieht.

In CA  — 2229, 3, C6 nämlich: „Unkenntnis des Ge
oder der Strafe allein en  33  igt von den Medi

zinalſtrafen 8.5 wenn die Unkenntnis keine CTaSS oder
Supina war.“ Daß auf einer Trauung bor dem proteſtantiſchen Re
ligionsdiener oder auf einer Trauung mit dem Verſprechen proteſtanti⸗ —— —⁷cher Kindererziehung ſchwere Kirchenſtrafen ſtehen, dürfte wohl dem
gläubigen hinreichend ekannt ſein. Deshalb erfa auch die
Tochter den entſprechenden Kirchenſtrafen. Anders aber iſt E6 mit der
Mutter. Selbſt der Pfarrer 10 nicht, daß bei einer derartigenMitwirkung die Utter ſich ieſelben Kirchenſtrafen zuziehe wie die



Tochter Da fann wohl auch mit Recht die Utter eltend machen daß
ihre Unkenntnis der entſprechenden Kirchengeſetze keine CrasSS à oder
Supina geweſen ſei Es dürfte ihr auch nicht ey allen, dies ogar

for0o Xterno beweiſen. ſt aber dieſer Beweis foro extern0
erbracht, dann kann man ſie auch nicht einmal koro eXxtern0 als EV
kommuniziert betrachten

Daraus blg nun aber nicht, daß man der Utter Fforo xterno0
überhaupt M anhaben könne. In Call 2229, heißt EeS nämlich:
72  er  0 auch jemand nach den Beſtimmungen des
nicht Zenſur ſo kann doch, enn die mſtände

eraten erſcheinen laſſen Elne andere Strafe oder Euno0
Buße über ihn erhäng werden.“ Demnach könnte alſo der Pfar
rer veranlaſſen, daß die Mutter vom Biſchof äußeren Rechtsforum
belangt werde Der Pfarrer aber muß dies nicht tun Er kann und muß
aber wenigſtens verlangen, daß die Mutter das gegebene Aerger⸗
nis nach Kräften wieder Utmache.

Mäünſter eſtf V Dr eriber Cap
(Wöchentliche ei der Religioſen. mne CErin. CI. dem

Herrn Kaplan mit, daß Crmge ihrer Schweſtern nUL alle Tage beichten,
und frägt ihn, wie ſie ſich dieſen Schweſtern gegenüber verhalten
hätte Der Kaplan ſchlägt den odex nach und findet dort Call 595,
81, 30 „Die Eern ſollen Afur ſorgen, daß alle Religioſen
wenigſtens einmal der Woche beichten.“ Auf run. dieſerBeſtimmung bildet ſich der Kaplan das Urteil Die Oberin hat die Ge
wiſſenspflicht, von den Schweſtern, wenn nötig, ogar Gehorſam.
verlangen, daß ſie wenigſtens einmal der Woche beichten. Bevor
aber der Oberin dieſen ſeinen N  El mittei mo EL die Anſicht
anderer über teſe rage hören.

Was iſt nun von der Auffaſſung des Kaplans halten?
Die Beſtimmungen des odex ber die wöchentliche El der

Religioſen aben, wie dieſer Oberin, ſo auch manch andern chon 0  er
Gewiſſensbedenken verurſacht. Einerſeits chien ES manchmal beſon
deren Fällen nicht angebracht, auf die wöchentliche EI ſehr
dringen anderſeits aber chienen die Beſtimmungen des odex doch
auch wieder klar die wöchentliche Ci verlangen und den ern
die iſſenspflicht aufzuerlegen Afur ſorgen daß ihre Untergebenen
jede Woche beichteten Man Zeſſation des Geſetzes man
von Epikie und 0 aber doch nicht ſo viel Vertrauen den
bra  enGründen, daß man ſeine Anſicht die Praxis mſetzen wollte

Zur Löſung der Schwierigkeiten, 2 ſich Qaus der angeführten
Beſtimmung des odex ergeben, iſt C8 nötig, zwei inge voneinander

Unterſcheiden, nämlich Die der Untergebenen Czug
auf die wöchentliche EU und dieen der Ern.

Die der Untergebenen Aus dem mſtande,
daß C6 odex El „Die CErn ſollen Afur ſorgen, daß alle eli:
gioſen wenigſtens einmal der Woche beichten“, ſchließen manche


